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Beratungstermine der Ausschüsse
der Gemeindevertretung

Hauptausschuss   7. Juni, 18.00 Uhr, Parkettsaal, Am Rathaus 1

Bekanntmachung 
der nächsten Gemeindevertretersitzung

Die nächste Sitzung der Gemeindevertretung Neuenhagen bei Berlin findet am
Donnerstag, 14. Juni 2018, um 18.00 Uhr

im Max-Thormann-Saal des Rathauses statt.

Die Tagesordnung wird durch Aushang im Rathaus und im Internet auf der Homepage der 
Gemeinde unter www.neuenhagen-bei-berlin.de bekannt gegeben.

gez. Ilka Goetz
Vorsitzende der Gemeindevertretung

Bekanntmachung:
Öffentliche Zahlungsaufforderung für Jahreszahler

Zum 01.07.2018 sind fällig:
 
 •  Grundsteuer
 •  Straßenreinigungsgebühr
 •  Gebühr Wasser und Boden
 •  Zweitwohnungssteuer
 •  Hundesteuer.

Jeweils zum letzten Tag eines Monats sind fällig:
 
•   Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in den kommunalen Kindertagesstätten sowie 

neu ab 01.07.2018 die Essenspauschale gemäß aktueller Satzung

Bitte beachten Sie, dass der alte Abgabenbescheid auch weiterhin Bestandskraft hat, 
sofern zwischenzeitlich kein neuer Bescheid ergangen ist. Es werden keine separaten 
Zahlungsaufforderungen versandt!

Bargeldlose Zahlungen können auf folgende Konten erfolgen:

Berliner Volksbank:  IBAN:  DE09 1009 0000 8848 2000 00
        BIC SWIFT:  BEVODEBBXXX
Deutsche Kreditbank:  IBAN:  DE45 1203 0000 0000 5002 31
        BIC SWIFT: BYLADEM1001

Wir können Ihre Überweisungen nur schnell und fehlerfrei zuordnen, wenn Sie das Kas-
senzeichen als 1. Zahlungsgrund angeben.

Bitte füllen Sie deshalb die Zahlungsbelege sehr sorgfältig aus!

Sofern Sie sich noch nicht dem Abbuchungsverfahren angeschlossen haben, wollen wir 
Sie hiermit auf die einfache und moderne Zahlungsform aufmerksam machen:
 •   Zum genauen Fälligkeitstermin wird automatisch der richtige Betrag von Ihrem Kon-

to ohne zusätzliche Gebühr abgebucht.
 •   Sie versäumen keinen Zahlungstermin und ersparen sich dadurch Mahn- und Säum-

nisgebühren.
 •  Sie vereinfachen sich und uns den Zahlungsverkehr und Verwaltungsaufwand.

Außerdem möchten wir Sie auf die Möglichkeit hinweisen, in der Gemeindekasse während 
der regulären Öffnungszeiten bar oder per EC-Karte bargeldlos zu zahlen.

Um dem Zahlungspflichtigen Mahn- und Säumniszuschläge zu ersparen, wird um eine 
genaue Einhaltung der Zahlungstermine gebeten.

Mahngebühr wird gemäß § 4 der Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
des Landes Brandenburg und Säumniszuschlag wird gemäß § 240 der Abgabeordnung 
in Verbindung mit § 12 des Kommunalabgabengesetzes erhoben. Bei Nichteinhaltung der 
vorgegebenen Zahlungstermine wird der geschuldete Betrag zzgl. anfallender Mahnge-
bühren und gesetzlicher Säumniszuschläge erhoben bzw. wird bei einem weiteren Zah-
lungsverzug die Zwangsvollstreckung angeordnet.

Gemeindeverwaltung Neuenhagen bei Berlin

Anträge für die Nutzung von Räumen und Sporthallen 
der Schulen durch Vereine

Die Vereinbarungen zur Nutzung von Sporthallen und Räumen in Kindertagesstätten, 
Schulen und Sporthallen in Trägerschaft der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin enden am 
04. Juli 2018.

Die Anträge zur Nutzung der Gartenstadt-Halle und Sporthalle der Goethe-Grundschule 
sowie von Räumen in den Sommerferien (05. Juli bis 17. August 2018) sind bis zum 31. 
Mai 2018 in schriftlicher Form (E-Mail, Fax, Brief) bei der Gemeinde einzureichen.

Achtung!!!
 •   Die Gartenstadt-Halle ist wegen Instandhaltungsarbeiten und Einschulung in 

der Zeit vom 06.08. bis 20.08.2018 geschlossen. 
 •   Die Sporthalle der Grundschule „Am Schwanenteich“ bleibt die gesamten 

Sommerferien geöffnet. 
 •   Vom 05.07. bis 20.08.2018 bleibt die Sporthalle der Goethe-Grundschule we-

gen Bodentausch und Einschulung die gesamten Ferien geschlossen!

Anträge zur Nutzung von Sporthallen und Räumen in Schulen im Schuljahr 2018/2019 
sind ebenfalls bis zum 31. Mai 2018 in schriftlicher Form (E-Mail, Fax, Brief) einzurei-
chen.
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Die Anträge müssen enthalten:

  - Antragsteller
  - Angabe der Sportart
  - Objekt
  - Tag und Uhrzeit der gewünschten Nutzung
  - Eventueller(s) Ausweichtermin, Ausweichobjekt
  - Altersklasse (AK), z. B. Bm, Cw usw.
  - Nutzung durch Kinder, Jugendliche, Erwachsene
  - Verantwortliche/r Übungsleiter/in mit Anschrift, Telefonnummer

Anträge nach dem 31. Mai 2018 werden nicht berücksichtigt!

Anträge sind zu richten an:

Gemeinde Neuenhagen bei Berlin
Bürgerdienste und Einrichtungen
Fachbereich II 
Frau Butter (Vereine/Sportstätten/Freibad/GBA) 
Am Rathaus 1
15366 Neuenhagen

Fax: (03342) 245 548
E-Mail: m.butter@neuenhagen-bei-berlin.de

Übersicht über die in der Bauverwaltung bearbeiteten 
Anträge auf Vorbescheid und Baugenehmigung 

für März und April 2018

Standort    Vorhaben

Lerchenaue 16   Einfamilienhaus

Bienenstraße 35   Einfamilienhaus

Graditzer Damm 31  Einfamilienhaus mit Tiefgarage

Krokusweg 7   Einfamilienhaus

Bienenstraße 7   Einfamilienhaus Änderung zur Baugenehmigung

Suhler Straße 10   Einfamilienhaus

Waldfließstraße 18  Voranfrage: Neubau eines Ferienhauses

Ahornstraße 29   Einfamilienhaus mit Garage

Kleiststraße 50   Doppelhaus

Krokusweg 13   Einfamilienhaus

Ziegelstraße 16   Berufsschule:
        Nutzungsänderung von Räumen im EG 

        Haus 2 von Wohnen zu Schulnutzung (Ausbildung 
        Wäscherei)

Krokusweg 5   Einfamilienhaus

Krokusweg 14   Einfamilienhaus

Holunderweg 10   Einfamilienhaus

Humboldtstraße 39  Mehrfamilienwohnhaus mit 3 WE

Unter den Ulmen 72  Änderung zur Baugenehmigung (Dachgauben)

Buchenstraße 15  Anbau an ein Wohnhaus

Fliederstraße 25   Einfamilienhaus mit Garage

Pestalozzistraße 11  Einfamilienhaus

Amselsteg 8   Doppelhaus

Nordring 48    Zweifamilienhaus

Berliner Straße 51  Einfamilienhaus

Kantstraße 24   Einfamilienhaus

Falladaring 10   Nutzungsänderung 3-Raum-Wohnung in eine 
        „Hans-Fallada-Erinnerungsstätte“

Schäferplatz 2 D   Nutzungsänderung von Büroräumen des 
        Gebäudes in Wohnnutzung

Bienenstraße 37   Einfamilienhaus

Jahnstraße 54 A   Einfamilienhaus

Niederheidenstraße  Errichtung eines Verbrauchermarktes, einer Stell-
        platzanlage und Lärmschutzwänden

Usedomstraße 28 A  Einfamilienhaus mit Werkstatt, Garage und Carport

Holunderweg 5   Einfamilienhaus mit Garage

Niederheidenstraße 9 B Einfamilienhaus

Niederheidenstraße 9 A  Einfamilienhaus

Nordring 3    Mietwohnhaus mit 2 WE als Doppelhaus

Rudolf-Breitscheid-Allee 77 Mehrfamilienwohnhaus mit 6 WE

Ernst-Thälmann-Straße 70 Einfamilienhaus

Güstrower Straße 66 A Einfamilienhaus

Stormstraße 29 A  Änderung zur Baugenehmigung, Ersatzneubau
        Einfamilienhaus, Lage des Neubaus gemäß 
        Rückvermessung

Rosa-Luxemburg-Damm 1 Errichtung einer Werbeanlage

Fontanestraße 25  Einfamilienhaus sowie ein Zweifamilienwohnhaus

Stolberger Straße 31  Einfamilienhaus

Humboldtstraße 7  Einfamilienhaus

Suhler Straße 12   Einfamilienhaus

Suhler Straße 6   Einfamilienhaus

Ilmenauer Straße 22  Anbau an vorhandenes Einfamilienhaus

Am Rathaus 4   Anbau an vorhandenes Wohngebäude

Holunderweg 9   Einfamilienhaus mit Garage

Demminer Straße 18  Einfamilienhaus mit Doppelgarage

Suhler Straße 14   Einfamilienhaus

Harzburger Straße 47 Einfamilienhaus

Maiglöckchenweg 10  Einfamilienhaus

Holunderweg 13   Einfamilienhaus 

Ende des amtlichen Teils

Schließzeiten der kommunalen Neuenhagener Kitas  
im Jahr 2018

Alle kommunalen Kindertagesstätten der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin sind im Jahr 
2018 an folgenden Tagen geschlossen:

24. und 31. Dezember 2018
27. bis 28. Dezember 2018 

(letzter Öffnungstag 21. Dezember 2018, erster Öffnungstag 02. Januar 2019).

Wir bitten alle Eltern, sich mit ihrer Urlaubsplanung rechtzeitig darauf einzustellen.

Gunter Kirst
Fachbereichsleiter Bürgerdienste und Einrichtungen

Redaktionsschluss für den Kultur-Kalender, 
Ausgabe Juli bis September 2018

Für die nächste Ausgabe des Kalenders werden alle Veranstalter um Informationen über 
öffentliche Veranstaltungen in den beiden Gemeinden bis spätestens 1. Juni 2018 gebeten.

Die Termine, Kurzinformationen und Fotos werden, allerdings ohne Rechtsanspruch, kos-
tenlos veröffentlicht.

Veranstaltungsmeldungen für Neuenhagen an:
Gemeinde Neuenhagen bei Berlin
Am Rathaus 1, 15366 Neuenhagen bei Berlin
Tel.: (03342) 245511 / Fax: (03342) 245446
E-Mail: d.bleitgen-kuehne@neuenhagen-bei-berlin.de

Veranstaltungsmeldungen für Hoppegarten an:
Gemeinde Hoppegarten
Lindenallee 14, 15366 Hoppegarten OT Dahlwitz-Hoppegarten
Tel.: (03342) 393222 / Fax: (03342) 393150
E-Mail: Madeleine.Bertz@gemeinde-hoppegarten.de
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Großes Familienfest zum Tag der Familie 2018 –
Aktionen und Informationen mit und für Familien

Am 25. August 2018 findet der 10. Tag der Familie in Neuenhagen bei Berlin statt. 
Dazu laden wir alle Familien mit Kind und Kegel recht herzlich ein! 

Familienfreundlichkeit in der Region ist ein wichtiges Entscheidungskriterium für die Fami-
lienplanung und damit ein wichtiger Standortfaktor für unsere Gemeinde. In Neuenhagen 
bei Berlin gibt es gute Bedingungen für Familien. Auch deshalb sind wir 2009 und 2013 
durch das Land als „Familien- und kinderfreundliche Gemeinde Brandenburgs“ aus-
gezeichnet worden. 
Sicher kann man vieles immer noch besser machen. Deshalb wollen wir zeigen, wie der 
aktuelle Stand ist und aufzeigen, welche Potenziale wir noch nicht ausreichend nutzen. 
Von 11 bis 17 Uhr werden im Haus der Begegnungen und des Lernens, im Haus der Senio-
ren und im angrenzenden Park in der Hauptstraße wieder Aktionen und Informationen mit 
und für Familien den Tag bestimmen. 
„Wir in Neuenhagen“ wollen erneut deutlich zeigen, dass es in unserer Gemeinde ein 
Bündnis für Familien gibt. Vereine und Verbände, öffentliche Einrichtungen und Kirchen, 
große Firmen und kleinere Gewerbetreibende, politische Vereinigungen und die Familien 
selbst sind angesprochen, sich mit konkreten Aktionen oder als Sponsoren einzubringen. 
Nutzen wir die positiven Erfahrungen der letzten Jahre und gestalten gemeinsam ein gro-
ßes Familienfest! 
Haben Sie eine konkrete Idee, mit der Sie sich einbringen wollen! 
Organisieren Sie sich die notwendigen Partner, um Ihre Idee umsetzen zu können! 
Seien Sie auch gerne ohne eine Idee, jedoch mit der Absicht sich einzubringen, dabei! 
Erinnern Sie sich an Ihr altes Versprechen, in einem solchen Bündnis mitzuwirken! 
Sprechen Sie weitere potentielle Partner an und bringen Sie sie mit! 
Zur Absicherung der überwiegend ehrenamtlichen Aktionen sind Sponsoren gern gesehen! 

Ihre Ideen und Projekte können Sie bis zum 01.06.2018 per Mail an die Koordinie-
rungsgruppe schicken. 
Notwendige Angaben sind: 
1.  Name des Vereins, der Einrichtung, der Organisation, … 
2.  Ansprechpartner/in, Telefon, Mail-Adresse 
3.  Beschreibung des Projektes, der Aktion, der Information, … 
4.   Welche Hilfe/Unterstützung benötigen Sie? (hier insbesondere: Stromanschluss, Tische, 

Stühle, Sitzgarnitur, Marktstand … dies alles ist in begrenztem Umfang vorhanden) 
5.  Welche Hilfe/Unterstützung bieten Sie an? 
6.  sonstiges 

Ihre Ansprechpartner sind: 
Andreas Sebastian (Gemeindeverwaltung) 
Telefon: 03342 245-531 
Mail: a.sebastian@neuenhagen-bei-berlin.de 

Ralf Lauckner (Internationaler Bund) 
Telefon: 03342 21584 
Mail: ralf.lauckner@internationaler-bund.de 

Informationen aus dem Fundbüro der Gemeinde

Im Fundbüro der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin wurde im letzten Monat nachstehend 
aufgeführter Gegenstand abgegeben:
      • 1 Fahrrad
      • 1 Schlüsselbund. 
Die Eigentümer werden gebeten, die Fundsachen beim Bürgerservice der Gemeinde Neu-
enhagen bei Berlin, Am Rathaus 1, während der Sprechzeiten abzuholen. 

Ihr Bürgerservice

Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist verboten!

Leider sind zu Beginn der wärmeren Jahreszeit wieder zahlreiche private Feuerwerke in 
der Gemeinde festzustellen, für die keine Genehmigung erteilt wurde. Das Abbrennen von 
Feuerwerkskörpern ist im deutschen Sprengstoffgesetz strikt geregelt. Ohne Feuerwerker-
Lizenzen oder sogenannte Ausnahmegenehmigungen darf man vom 2. Januar bis zum 
30. Dezember eines Jahres nur Feuerwerk der Kategorie I (Feuerwerksspielwaren, z. B. 
kleine „Brummkreisel“ und „Feuerringe“) und T1 (Feuerwerk für technische Zwecke, z. B. 
„Traumsterne“) abbrennen. Diese sind im Fachhandel auch von Kindern (nur Kategorie I) 
zu erwerben. Für Feuerwerkskörper der Kategorien T1 gelten teilweise Einschränkungen, 

die auf den Gegenständen vermerkt sind.

Nur an Silvester (31. Dezember von 00.00 Uhr bis zum 1. Januar 24.00 Uhr) ist es Privat-
personen ab 18 Jahren erlaubt, Feuerwerkskörper der Kategorie II (Silvesterfeuerwerk) 
abzubrennen. Im Jahresverlauf ist es grundsätzlich nicht zulässig, Silvesterfeuerwerks-
körper (z. B. Raketen, Knallkörper, Fontänen, Batterien) abzubrennen. Dieses Verbot gilt 
auch für öffentliche oder private Festlichkeiten und auch für das Abbrennen auf privaten 
Grundstücken. 

Aufgrund von zunehmenden privaten und nicht genehmigten Feuerwerken und insbe-
sondere den damit verbundenen Lärmstörungen und Brandgefahren, werden auch her-
kömmliche Feuerwerke der Kategorie II außerhalb von Silvester nur noch dann zugelas-
sen, wenn sie von professionellen Feuerwerkern durchgeführt werden. Nur in diesem Fall 
ist sichergestellt, dass den hohen Anforderungen zum Abbrennen von Feuerwerkskörpern 
Rechnung getragen wird. 

Wenn Sie im Zeitraum zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember eines Jahres 
ein Feuerwerk durch einen professionellen Feuerwerker abbrennen lassen wollen, muss 
dieser das beabsichtigte Feuerwerk spätestens 2 Wochen vorher beim Ordnungsamt an-
zeigen. Sollten im Nachgang eines privaten und illegal durchgeführten Feuerwerkes die 
Verantwortlichen ermittelt werden können, haben diese mit Bußgeldern von bis zu 10.000 
€ zu rechnen.

Wegweiser durch die Gemeindeverwaltung

Anschrift:     Am Rathaus 1, 15366 Neuenhagen
         Tel: (03342) 245-500, Fax: (03342) 245-444
         Email: gemeinde@neuenhagen-bei-berlin.de
         Internet: www.neuenhagen-bei-berlin.de

Sprechzeiten:    Dienstag 9-12 Uhr und 13-18 Uhr
         Donnerstag 8-12 Uhr und 13-17 Uhr
         jeden 1. Samstag im Monat 9-12 Uhr 
         (nur Bürgerservice)
         Weitere Termine nach Vereinbarung möglich!

Bürgermeistersprechstunde:  Dienstag 15-18 Uhr

Bürgermeister    Ansgar Scharnke Tel.: (03342) 245-100
         a.scharnke@neuenhagen-bei-berlin.de

Büro des Bürgermeisters

Sekretariat/Archiv   Frau Osske Tel.: (03342) 245-101
         p.osske@neuenhagen-bei-berlin.de 
  
Öffentlichkeitsarbeit/Tourismus  Frau Skotnicki Tel.: (03342) 245-150
         j.skotnicki@neuenhagen-bei-berlin.de 

Fachbereich Verwaltungssteuerung und Finanzen   
        
Fachbereichsleiter   Herr Schubert Tel.: (03342) 245-110
         j.schubert@neuenhagen-bei-berlin.de  

Controlling     Frau Schwanenberger Tel.: (03342) 245-131
         j.schwanenberger@neuenhagen-bei-berlin.de 
  
Personalservice    Frau Schulze Tel.: (03342) 245-132
         e.schulze@neuenhagen-bei-berlin.de

Kommunaler Sitzungsdienst  Frau Krüger Tel.: (03342) 245-140   
         a.krüger@neuenhagen-bei-berlin.de

Recht & Wahlen/Wirtschaftsförderung Frau Roloff Tel.: (03342) 245-170 
         a.roloff@neuenhagen-bei-berlin.de

IT-Administrator    Herr Thieme Tel.: (03342) 245-160
         p.thieme@neuenhagen-bei-berlin.de
         Frau Schwalbe Tel.: (03342) 245-161
         c.schwalbe@neuenhagen-bei-berlin.de

Zentrale Dienste    Frau Brandenburg Tel.: (03342) 245-162
         c.brandenburg@neuenhagen-bei-berlin.de
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Kämmerin     Frau Hauche Tel.: (03342) 245-210
         a.hauche@neuenhagen-bei-berlin.de
Haushaltswesen/ Finanzplanung/   
Kämmerei     Frau Fruth Tel.: (03342) 245-223
         c.fruth@neuenhagen-bei-berlin.de

Kassenleiterin    Frau Otto Tel.: (03342) 245-230
         k.otto@neuenhagen-bei-berlin.de
 
Zahlungsverkehr    Frau Stern Tel.: (03342) 245-232
         b.stern@neuenhagen-bei-berlin.de

Vollziehung     Frau Franzke Tel.: (03342) 245-233
         k.franzke@neuenhagen-bei-berlin.de

Kommunale Abgaben/Gemeindesteuern Frau Niedling Tel.: (03342) 245-240
         j.niedling@neuenhagen-bei-berlin.de
         Frau Ganth Tel.: (03342) 245-241
         c.ganth@neuenhagen-bei-berlin.de
         Frau Gerlach-Klimczak Tel.: (03342) 245-242
         k.gerlach-klimczak@neuenhagen-bei-berlin.de

Geschäftsbuchhaltung  Frau Flach Tel.: (03342) 245-225
         k.flach@neuenhagen-bei-berlin.de
         Frau Wehrkamp Tel.: (03342) 245-226 
         m.wehrkamp@neuenhagen-bei-berlin.de
         Frau Mischke Tel.: (03342) 245-227
         i.mischke@neuenhagen-bei-berlin.de

Fachbereich Bürgerservice und Einrichtungen

Fachbereichsleiter   Herr Kirst Tel.: (03342) 245-510
         g.kirst@neuenhagen-bei-berlin.de

Fachbereichs-Management  Frau Bleitgen-Kühne Tel.: (03342) 245-511
         d.bleitgen-kuehne@neuenhagen-bei-berlin.de

Bürgerservice    Herr Gruhn Tel.: (03342) 245-570
         h.gruhn@neuenhagen-bei-berlin.de
         Herr Klopsch Tel.: (03342) 245-571
         m.klopsch@neuenhagen-bei-berlin.de
         Frau Kosanke Tel.: (03342) 245-572
         j.kosanke@neuenhagen-bei-berlin.de 
         Frau Georgi Tel.: (03342) 245-573
         a.georgi@neuenhagen-bei-berlin.de
 
Standesamt/Beglaubigungen/
Friedhofswesen    Frau Wittchen Tel.: (03342) 245-574
         c.wittchen@neuenhagen-bei-berlin.de

Kindertagesstätten   Frau Gärtner Tel.: (03342) 245-540
         i.gaertner@neuenhagen-bei-berlin.de
         Herr Wohlgemuth Tel.: (03342) 245-520
         v.wohlgemuth@neuenhagen-bei-berlin.de

Schule/Senioren/  
Soziale Angelegenheiten  Frau Hahn Tel.: (03342) 245-530
         u.hahn@neuenhagen-bei-berlin.de

Jugendsozialarbeit   Herr Sebastian Tel.: (03342) 245-531
         a.sebastian@neuenhagen-bei-berlin.de
Sportstätten/Freibad/Vereine/
Gleichstellungsbeauftragte  Frau Butter Tel.: (03342) 245-532
         m.butter@neuenhagen-bei-berlin.de

Fachbereich Bauverwaltung und Öffentliche Ordnung

Fachbereichsleiterin  Frau Meyer-Klepsch Tel.: (03342) 245-610
         j.meyer-klepsch@neuenhagen-bei-berlin.de

Fachbereichs-Management  Frau Herrmann Tel.: (03342) 245-611
         i.herrmann@neuenhagen-bei-berlin.de

Straßenausbaubeiträge/Werbeanlagen Herr Rößler Tel.: (03342) 245-650
         u.roessler@neuenhagen-bei-berlin.de

Straßenausbaubeiträge  Frau Pech Tel.: (03342) 245-653
         m.pech@neuenhagen-bei-berlin.de

Straßenausbau/Spielplätze  Frau Niether Tel.: (03342) 245-654
         g.niether@neuenhagen-bei-berlin.de

Straßenreinigung/Sondernutzung  Frau Plaetschke Tel.: (03342) 245-651
         s.plaetschke@neuenhagen-bei-berlin.de

Straßenunterhaltung/ -beleuchtung Herr Donath Tel.: (03342) 245-652
         f.donath@neuenhagen-bei-berlin.de

Grünanlagen/Baumfällgenehmigungen Frau Hauch Tel.: (03342) 245-655
         e.hauch@neuenhagen-bei-berlin.de

Liegenschaften    Frau Hanke Tel.: (03342) 245-633
         k.hanke@neuenhagen-bei-berlin.de

Vorbereitende und durchführende   
Bauleitplanung    Frau Roehrs-Teuber Tel.: (03342) 245-630
         a.roehrs-teuber@neuenhagen-bei-berlin.de
         Frau Prietzel Tel.: (03342) 245-632
         k.prietzel@neuenhagen-bei-berlin.de 

Private Bauvorhaben   Frau Schmidt Tel.: (03342) 245-631
         j.schmidt@neuenhagen-bei-berlin.de
         Frau Ecke Tel.: (03342) 245-634
         s.ecke@neuenhagen-bei-berlin.de
         Frau Kressler Tel.: (03342) 245-635
         p.kressler@neuenhagen-bei-berlin.de 

Allgemeine Gefahrenabwehr/Brandschutz/
Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Herr Kirschner Tel.: (03342) 245-330
         a.kirschner@neuenhagen-bei-berlin.de

Bußgeldstelle/Sondernutzung  Frau Noock Tel.: (03342) 245-331
         b.noock@neuenhagen-bei-berlin.de

Immissionsschutz/Örtliche  
Bauvorschriften    Herr Knospe Tel.: (03342) 245-333
         a.knospe@neuenhagen-bei-berlin.de

Gewerbeangelegenheiten  Frau Mirus Tel.: (03342) 245-321
         n.mirus@neuenhagen-bei-berlin.de

Zentrale Vergabestelle  Frau Scheiter Tel.: (03342) 245-620
         s.scheiter@neuenhagen-bei-berlin.de
         Frau Lorenz Tel.: (03342) 245-621
         m.lorenz@neuenhagen-bei-berlin.de
         Frau Wenzel Tel.: (03342) 245-622
         g.wenzel@neuenhagen-bei-berlin.de

Serviceeinheit Gebäudemanagement und Bauhof

Leiter der Serviceeinheit  Herr Hübner Tel.: (03342) 245-643
         j.huebner@neuenhagen-bei-berlin.de

Gebäudemanagement öffentlicher
kommunaler Einrichtungen  Frau Warme Tel.: (03342) 245-640
         k.warme@neuenhagen-bei-berlin.de
         Herr Wenzel Tel.: (03342) 245-641
         d.wenzel@neuenhagen-bei-berlin.de
         Frau Feindura-Faust Tel.: (03342) 245-642
         c.feindura-faust@neuenhagen-bei-berlin.de
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Das Amtsblatt erscheint als Beilage zum „Neuenhagener Echo“.
Zusätzlich kann das Amtsblatt bezogen werden über die Gemeindeverwaltung Neuenhagen bei Berlin, Am Rathaus 1, 15366 Neuenhagen.
Der Bezugspreis beträgt jährlich 6,75 A (incl. Versandkosten). Der Preis enthält keine Mehrwertsteuer.
Die Lieferung erfolgt gegen Voreinsendung des Betrages auf das Konto der Gemeinde: 2308141142 bei der Kreissparkasse
Märkisch-Oderland (BLZ 17054040); Verwendungszweck: Amtsblatt.
Die Kündigung ist nur am Ende eines Kalenderjahres zulässig; sie muss bis spätestens drei Monate vor Ablauf des Kalenderjahres der  Gemeindeverwaltung
zugegangen sein.
Herstellung: Märkisches Verlags- und Druckhaus GmbH & Co. KG, Frankfurt/Oder
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